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Die rückwirkende Aufhebung eines bestandskräftigen Beitragsbescheides zu Ungunsten 
des Beitragspflichtigen nach § 168 Abs 2 SGB VII ist eine Ermessensentscheidung. 
 

§ 168 Abs 2 SGB VII 
 
Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom 19.12.2007 – L 17 U 37/07 –  
Bestätigung des Urteils des SG Münster vom  24.01.2007 - S 13 U 125/04 -  
 
Ebenso wie mehrere andere Landessozialgerichte ist der Senat der Ansicht, § 168 Abs 2 
SGB VII sei eine Ermessensvorschrift ( so zuletzt das LSG Baden - Württemberg, Urteil 
vom 29.01.2008 - L 9 U 5354/05 -, UVR 007/2008, S. 513 f; in der Vorbemerkung  zu 
diesem Urteil sind die anderen LSG-Entscheidungen mit dem jeweiligen Ort der Veröffent-
lichung in UVR und HVBG-INFO aufgeführt). Revision wurde nicht zugelassen. Hinsicht-
lich des angegebenen Urteils des LSG Baden-Württemberg ist aber ein Revisionsver-
fahren - B 2 U 2/08 R - anhängig. 
 
In dem Urteil wird insbesondere auf den Wortlaut der Vorschrift ("darf") abgehoben. Nach 
Auffassung des Senats würde die Annahme einer gebundenen Entscheidung "in Fällen, in 
denen der Unternehmer in schutzwürdiger Weise auf den Bestand des Ursprungsbe-
scheids vertraut hat, mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art 20 Abs. 3 GG) kaum zu verein-
baren" sein. Wie dieses "schutzwürdige Vertrauen" konkret aussehen bzw entstanden sein 
soll, wird nicht erläutert, so dass Fragen offen bleiben (Vermögensdispositionen? Welcher 
Art sollten sie sein, zumal sie kausal auf dem zunächst verkürzten Beitrag beruhen 
müssten?). 
 
Auch auf § 76 Abs 1 SGB IV wird nicht näher eingegangen. Danach sind die UV-Träger 
verpflichtet, Einnahmen vollständig zu erheben. Ermessen besteht nicht. Wenn verkürzte 
Beiträge - infolge Ermessensausübung - nicht nacherhoben werden, sind die Einnahmen 
jedoch nicht vollständig erhoben. Das bedeutet: Bei Annahme des § 168 Abs 2 SGB VII 
als Ermessensvorschrift ist eine Kollision mit § 76 SGB IV schlicht unvermeidbar.  
 
Die Verpflichtung zur vollständigen Beitragserhebung besteht zudem auch nicht im 
Eigeninteresse des UV-Trägers, sondern zum Zwecke der Beitragsgerechtigkeit, also im 
Interesse aller Beitragszahler. Im anderen Zusammenhang weist das LSG daher zu Recht 
darauf hin, dass für die Nachforderung allein die objektive Unrichtigkeit des 
Lohnnachweises und nicht etwa Verschulden entscheidend sei und führt weiter aus: "Denn 
es geht nicht um eine Sanktion, sondern um die Richtigstellung im Interesse der 
Beitragsgerechtigkeit für alle Unternehmer, die wegen des Umlagesystems (§ 152 SGB 
VII) durch zu niedrige Beitragsfestsetzungen doppelt belastet werden: einerseits zahlen 
sie höhere Beiträge und andererseits entstehen ihnen gegenüber dem begünstigten 
Konkurrenten Wettbewerbsnachteile". Bei der Auslegung des § 168 Abs 2 SGB VII nach 
Sinn und Zweck sollten diese Gesichtspunkte nicht vernachlässigt werden.  
 
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 19.12.2007  
– L 17 U 37/07 –  
wie folgt entschieden: 
 

http://rundschreiben.hvbg.de/RS/HVBG-INFO.nsf/027C110F2A431215C12574360024DB45/$FILE/UVR2008-007-0513-0521.pdf
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